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KURZE BEGRÜNDUNG

Die von Herrn Stelios KYMPOUROPOULOS verfasste Stellungnahme wurde in einem äußerst 
knappen Zeitrahmen ausgearbeitet. Folglich wurde kein Entwurf einer Stellungnahme 
ausgearbeitet und die Änderungsanträge wurden direkt in den ursprünglichen Text 
eingearbeitet. Dennoch konnten sich der Verfasser der Stellungnahme und die 
Schattenberichterstatter für diese Stellungnahme auf eine Reihe von Änderungsanträgen 
einigen, die die Bedeutung der Einbeziehung der lokalen und regionalen Behörden in die 
Umsetzung der „Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan“ hervorheben. 

In der Stellungnahme wird bekräftigt, dass eine Multi-Level-Governance und ein ortsbezogener 
Ansatz gefördert werden müssen, um die schrittweise Integration und den territorialen 
Zusammenhalt der betreffenden Staaten zu erreichen. Außerdem wird auf den Grundsatz „Dem 
Zusammenhalt nicht schaden“ als Kernelement der Fazilität hingewiesen. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist davon überzeugt, dass das Hauptziel dieser Stellungnahme 
darin besteht, die Philosophie der Kohäsionspolitik in der „Reform- und Wachstumsfazilität für 
den Westbalkan“ zu stärken. Er schlägt vor, die Liste der potenziellen Begünstigten auf der 
Grundlage des Quadruple-Helix-Innovationsmodells zu erweitern, beispielsweise um 
Universitäten, Unternehmen, lokale Behörden und die Zivilgesellschaft, um eine bessere 
Wirkung in ihren Gesellschaften zu erzielen.

Weitere wichtige Elemente, auf die der Verfasser der Stellungnahme hinweisen möchte, sind 
der Bottom-up-Ansatz der nationalen Strategiepläne, die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit bei künftigen Investitionen und die Strukturreformen. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist auch der Ansicht, dass es wichtig ist, die Ziele des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts zu fördern, indem 
Ungleichgewichte zwischen Regionen und Ländern abgebaut werden und die Verbindungen 
zwischen den Staaten, die von der Fazilität profitieren, erleichtert werden. Der REGI-
Ausschuss fügte auch wichtige Prioritäten wie die Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter und den Schutz sozial schwacher Gruppen hinzu.

Abschließend ist der Verfasser dieser Stellungnahme der Ansicht, dass dieser Vorschlag eine 
große Chance bietet, die Wirkung für die Bürgerinnen und Bürger des Balkans zu verstärken 
und gleichzeitig eine europäische Identität vor der künftigen Erweiterung aufzubauen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, Folgendes zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Es liegt im gemeinsamen Interesse 
der Union und ihrer Partner im 
Westbalkan1, die Bemühungen um die 
Reform der politischen, rechtlichen und 
wirtschaftlichen Systeme dieser Partner im 
Hinblick auf ihre künftige Mitgliedschaft 
in der Union voranzubringen. Die Aussicht 
auf die Mitgliedschaft in der Union übt 
eine starke transformative Wirkung aus 
und spornt zu positiven demokratischen, 
politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Veränderungen an.

(1) Es liegt im gemeinsamen Interesse 
der Union und ihrer Partner im 
Westbalkan1, die Bemühungen um die 
Reform der politischen, rechtlichen, 
bildungspolitischen und 
sozioökonomischen Systeme dieser Partner 
im Hinblick auf ihre künftige 
Mitgliedschaft in der Union 
voranzubringen. Die Aussicht auf die 
Mitgliedschaft in der Union übt eine starke 
transformative Wirkung aus und fördert 
positive demokratische, politische, 
wirtschaftliche, soziale, territoriale und 
gesellschaftliche Entwicklungen und 
Fortschritte.

_________________ _________________
1 Albanien, Bosnien und Herzegowina, das 
Kosovo*, Montenegro, Nordmazedonien 
und Serbien. * Diese Bezeichnung berührt 
nicht die Standpunkte zum Status und steht 
im Einklang mit der Resolution 1244 
(1999) des VN-Sicherheitsrates und dem 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs 
zur Unabhängigkeitserklärung des 
Kosovos.

1 Albanien, Bosnien und Herzegowina, das 
Kosovo*, Montenegro, Nordmazedonien 
und Serbien. * Diese Bezeichnung berührt 
nicht die Standpunkte zum Status und steht 
im Einklang mit der Resolution 1244 
(1999) des VN-Sicherheitsrates und dem 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs 
zur Unabhängigkeitserklärung des 
Kosovos.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Europäische Union muss den 
Erweiterungsprozess vorantreiben und 
ihre Präsenz in der Region verstärken. 
Die EU-Mitgliedschaft der Länder des 
Westbalkans liegt im politischen, 
sicherheitspolitischen und 
wirtschaftlichen Interesse der Union und 
ihrer Partner. Die derzeitige geopolitische 
Lage unterstreicht die Bedeutung von 
Stabilität und demokratischer 
Entwicklung in den Ländern und 
Regionen an den Außengrenzen der EU, 
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einschließlich des Westbalkans.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Es sollte dafür gesorgt werden, dass 
einige der Vorteile der Mitgliedschaft in 
der Union bereits vor dem Beitritt zur 
Geltung kommen, allen voran die 
wirtschaftliche Konvergenz. Derzeit ist der 
Grad der Konvergenz gemessen am Pro-
Kopf-BIP in Kaufkraftstandards im 
Westbalkan weiterhin gering; dieser Wert 
beträgt zwischen 30 % und 50 % des 
Durchschnitts in der Union und die 
Fortschritte sind zu langsam.

(2) Es sollte dafür gesorgt werden, dass 
einige der Vorteile der Mitgliedschaft in 
der Union bereits vor dem Beitritt zur 
Geltung kommen. Die wirtschaftliche, 
soziale und territoriale Konvergenz ist 
einer der zentralen Vorteile. Ziel sollte es 
sein, die Partner in die Lage zu versetzen, 
Reformen und Investitionen zu 
intensivieren, um den 
Erweiterungsprozess und das Wachstum 
ihrer Volkswirtschaften erheblich zu 
beschleunigen. Derzeit ist der Grad der 
Konvergenz gemessen am Pro-Kopf-BIP in 
Kaufkraftstandards im Westbalkan 
weiterhin gering; dieser Wert beträgt 
zwischen 30 % und 50 % des 
Durchschnitts in der Union und die 
Fortschritte sind zu langsam.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für die Umsetzung dieses 
Wachstumsplans müssen die Mittel im 
Rahmen eines speziellen neuen 
Finanzierungsinstruments – der Reform- 
und Wachstumsfazilität – aufgestockt 
werden, um die Region bei der Umsetzung 
der wachstumsfördernden Reformen, der 
regionalen Integration und des 
Gemeinsamen Regionalen Marktes zu 
unterstützen.

(4) Für die Umsetzung dieses 
Wachstumsplans müssen die Mittel im 
Rahmen eines speziellen neuen 
Finanzierungsinstruments – der Reform- 
und Wachstumsfazilität – aufgestockt 
werden, um die Region bei der Umsetzung 
der nachhaltigen wachstumsfördernden 
Reformen, der regionalen Integration und 
des Gemeinsamen Regionalen Marktes zu 
unterstützen.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Im Hinblick auf die Verwirklichung 
dieser Ziele sollte ein besonderer 
Schwerpunkt auf Investitionsbereiche 
gelegt werden, die als wichtige 
Multiplikatoren für die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung fungieren 
dürften: Konnektivität, einschließlich 
Verkehr, Energie, ökologischer und 
digitaler Wandel, Bildung und 
Kompetenzentwicklung.

(5) Im Hinblick auf die Verwirklichung 
dieser Ziele sollte ein besonderer 
Schwerpunkt auf Investitionsbereiche 
gelegt werden, die als wichtige 
Multiplikatoren für die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung fungieren 
dürften: nachhaltige Konnektivität, 
einschließlich fairer und inklusiver 
Verkehr, erneuerbare Energie, 
ökologischer und digitaler Wandel, 
Bildung, Forschung und 
Kompetenzentwicklung, Gesundheit, 
Handel und Entwicklung von 
Handelspartnerschaften sowie Qualität 
der Regierungsführung und Aufbau von 
Verwaltungskapazitäten auf allen 
Ebenen, nachhaltiger Tourismus sowie 
Kultur- und Kreativbranchen und Kultur- 
und Kreativwirtschaft;

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Das volle Potenzial des 
Wirtschaftswachstums und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen kann nicht 
ausgeschöpft werden, ohne das Potenzial 
der lokalen Wirtschaftsentwicklung zu 
nutzen und ohne einen ortsbezogenen 
Ansatz bei der Gestaltung und Umsetzung 
der Fazilität anzuwenden, und zwar durch 
eine strukturierte Einbindung von 
Kommunen und Regionen, 
Sozialpartnern, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und 
Freiwilligenorganisationen;
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Länder des Westbalkans 
müssen dabei unterstützt werden, eine 
Energiewende zu vollziehen, da etwa 70 % 
des Stroms in der Region durch Kohle 
erzeugt wird1a, und eine moderne, 
dynamische und dekarbonisierte 
Wirtschaft mit besseren 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
aufzubauen.
_________________
1a 
https://webalkans.eu/en/themes/connectivi
ty/energy/

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Die Digitalisierung in den 
westlichen Balkanländern sollte weiterhin 
im Mittelpunkt stehen, um den 
allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstand 
zu steigern, die digitale Kompetenz zu 
fördern und die Breitbandanbindung 
rasch auszubauen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Verkehrsinfrastruktur ist von 
entscheidender Bedeutung, um die 
Konnektivität zwischen den Partnern im 

(6) Eine effiziente, sichere und 
umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur 
ist von entscheidender Bedeutung, um die 
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Westbalkan und mit der EU zu verbessern. 
Sie sollte zur Integration der Region in die 
Union beitragen. In ihren Vorschlag zur 
Überarbeitung des Transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) hat die 
Kommission einen neuen Korridor 
aufgenommen, der durch den Westbalkan 
führt („Westbalkan – Östliches 
Mittelmeer“). Das TEN-V-Netz sollte als 
Bezugspunkt für die Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur in der Region 
dienen.

Konnektivität zwischen den Partnern im 
Westbalkan und mit der EU zu verbessern. 
Sie sollte zur Integration der Region in die 
Union beitragen. In ihren Vorschlag zur 
Überarbeitung des Transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) hat die 
Kommission einen neuen Korridor 
aufgenommen, der durch den Westbalkan 
führt („Westbalkan – Östliches 
Mittelmeer“). Das TEN-V-Netz sollte als 
einer der Bezugspunkte für die 
Finanzierung der nachhaltigen 
Verkehrsinfrastruktur in der Region 
dienen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Verbesserung der 
Konnektivität innerhalb des Westbalkans 
sowie zwischen dem Westbalkan und der 
Europäischen Union ist ein 
Schlüsselfaktor für Wachstum und 
Beschäftigung und wird den 
Volkswirtschaften und Bürgerinnen und 
Bürgern der Region deutliche Vorteile 
bringen, da die Infrastrukturentwicklung 
in der Region etwa 50 % unter dem EU-
Durchschnitt liegt2a.
_________________
2a 
https://www.eib.org/en/stories/infrastructu
re-development-western-balkans

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) die Bedeutung der Unterstützung 
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der sozioökonomischen Entwicklung in 
den Balkanländern hervorheben, u. a. 
durch die Förderung von Beschäftigung 
und den Zugang zu 
Grundversorgungsleistungen wie Bildung 
und Gesundheitsversorgung.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Unterstützung im Rahmen der 
Fazilität sollte zur Erreichung allgemeiner 
und spezifischer Ziele auf der Grundlage 
vorab festgelegter Kriterien und klarer 
Auszahlungsbedingungen gewährt werden. 
Die allgemeinen Ziele der Fazilität sollten 
darin bestehen, im Hinblick auf die 
Mitgliedschaft in der Union die regionale 
Wirtschaftsintegration, die schrittweise 
Integration in den Binnenmarkt der Union, 
die sozioökonomische Konvergenz der 
Volkswirtschaften im Westbalkan und die 
Angleichung an die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Standards, 
Strategien und Verfahren der Union zu 
beschleunigen. Die Fazilität sollte auch 
dazu beitragen, Reformen im 
Zusammenhang mit den wesentlichen 
Elementen des Erweiterungsprozesses zu 
beschleunigen, einschließlich 
Rechtsstaatlichkeit, Vergabe öffentlicher 
Aufträge und Beihilfenkontrolle, 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen und 
Korruptionsbekämpfung. Diese Ziele 
sollten sich gegenseitig verstärken.

(9) Die Unterstützung im Rahmen der 
Fazilität sollte zur Erreichung allgemeiner 
und spezifischer Ziele auf der Grundlage 
vorab festgelegter Kriterien und klarer 
Auszahlungsbedingungen gewährt werden, 
die durch umfassende Prüfungsrahmen 
abgesichert sind. Die allgemeinen Ziele 
der Fazilität sollten darin bestehen, im 
Hinblick auf die Mitgliedschaft in der 
Union die regionale Wirtschaftsintegration 
und -kohäsion, die schrittweise Integration 
in den Binnenmarkt der Union, die 
sozioökonomische Konvergenz der 
Volkswirtschaften im Westbalkan und die 
Angleichung an die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Standards, 
Strategien und Verfahren der Union zu 
beschleunigen, einschließlich des 
europäischen Verhaltenskodexes für 
Partnerschaften und des Grundsatzes der 
Multi-Level-Governance. Die Fazilität 
sollte auch dazu beitragen, Reformen im 
Zusammenhang mit den wesentlichen 
Elementen des Erweiterungsprozesses zu 
beschleunigen, einschließlich 
Rechtsstaatlichkeit, Vergabe öffentlicher 
Aufträge und Beihilfenkontrolle, 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen und 
Korruptionsbekämpfung. Diese Ziele 
sollten sich gegenseitig verstärken.

Änderungsantrag 13
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Alle Maßnahmen im Rahmen der 
Fazilität sollten in vollem Einklang mit 
den Grundwerten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 3 AEUV stehen und 
zur Förderung der Grundsätze der Multi-
Level-Governance und der Partnerschaft, 
des ortsbezogenen Ansatzes und der 
schrittweisen Integration des 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts der 
begünstigten Länder im Einklang mit dem 
Geist der Kohäsionspolitik gemäß 
Artikel 174 und 175 AEUV beitragen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Ein großer Teil des EU-
Besitzstands wird auf nachgeordneter 
Ebene von lokalen und regionalen 
Behörden umgesetzt. Im Rahmen der 
Fazilität sollten Strukturreformen 
unterstützt werden, um die Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen 
der Regierungsführung zu erhöhen;

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Es ist von wesentlicher Bedeutung, 
dass all diese Investitionen der 
Europäischen Union in den Ländern des 
Westbalkans in der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht werden, um das Bewusstsein für 
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die Bedeutung der EU-Mitgliedschaft zu 
schärfen und den Einfluss Russlands oder 
Chinas in der Region zu mindern.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Mit der Fazilität sollten die 
Grundsätze der Entwicklungswirksamkeit 
gefördert werden, unter Gewährleistung 
der Zusätzlichkeit zu der im Rahmen 
anderer Programme und Instrumente der 
Union geleisteten Unterstützung und unter 
Vermeidung von Überschneidungen 
zwischen der Hilfe im Rahmen dieser 
Verordnung und sonstiger von der Union, 
den Mitgliedstaaten, Drittländern, 
multilateralen und regionalen 
Organisationen und Stellen geleisteter 
Hilfe.

(10) Mit der Fazilität sollten die 
Grundsätze der Entwicklungswirksamkeit 
gefördert werden, unter Gewährleistung 
der Zusätzlichkeit zu der im Rahmen 
anderer Programme und Instrumente der 
Union geleisteten Unterstützung und unter 
Vermeidung von Überschneidungen 
zwischen der Hilfe im Rahmen dieser 
Verordnung und sonstiger von der Union, 
den Mitgliedstaaten, Drittländern, 
multilateralen und regionalen 
Organisationen und Stellen geleisteter 
Hilfe.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Fazilität sollte die Kohärenz 
mit den allgemeinen Zielen des 
auswärtigen Handelns der Union gemäß 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union gewährleisten und 
diese fördern, was auch die Achtung der in 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerten 
Grundrechte einschließt. Die Fazilität wird 
insbesondere sicherstellen, dass die 
Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit geschützt und gefördert 
werden.

(11) Die Fazilität sollte die Kohärenz 
mit den allgemeinen Zielen des 
auswärtigen Handelns der Union gemäß 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union gewährleisten und 
diese fördern, was auch die Achtung der in 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerten 
Grundrechte einschließt. Die Fazilität wird 
insbesondere sicherstellen, dass die 
Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit, die die grundlegenden 
politischen Voraussetzungen für den EU-
Beitrittsprozess darstellen, geschützt und 
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gefördert werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte von den Grundsätzen 
der Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung geleitet sein, wie sie 
in den Gleichstellungstrategien der Union 
enthalten sind. Sie sollte die Gleichstellung 
der Geschlechter und die Stärkung der 
Rolle von Frauen und Mädchen fördern 
und darauf abzielen, die Rechte von Frauen 
und Mädchen im Einklang mit den EU-
Aktionsplänen für die Gleichstellung und 
den einschlägigen Schlussfolgerungen des 
Rates und internationalen Übereinkommen 
zu schützen und zu fördern. Die 
Umsetzung der Fazilität sollte mit dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen im Einklang stehen und 
sicherstellen, dass die in ihrem Rahmen 
durchgeführten Investitionen und 
technischen Hilfemaßnahmen barrierefrei 
sind.

(13) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte von den Grundsätzen 
der Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung geleitet sein, wie sie 
in den Gleichstellungstrategien der Union 
enthalten sind. Sie sollte die Gleichstellung 
der Geschlechter und die Stärkung der 
Rolle von Frauen und Mädchen fördern 
und darauf abzielen, die Rechte von Frauen 
und Mädchen im Einklang mit den EU-
Aktionsplänen für die Gleichstellung und 
den einschlägigen Schlussfolgerungen des 
Rates und internationalen Übereinkommen 
zu schützen und zu fördern. Die 
Umsetzung der Fazilität sollte mit dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und der Strategie für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
2021-2030 im Einklang stehen. Alle 
nationalen Pläne sollten sicherstellen, 
dass die in ihrem Rahmen durchgeführten 
Investitionen und technischen 
Hilfemaßnahmen allen gefährdeten 
Gruppen Barrierefreiheit und ein 
unabhängiges Leben ermöglichen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Aktivitäten im Rahmen der 
Fazilität sollten ein günstiges Umfeld für 
Unternehmerinnen in ländlichen 
Gebieten schaffen, einschließlich 
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rechtlicher und politischer Aspekte, um 
für einen besseren Zugang zu 
Informationen, Wissen und Kompetenzen 
zu sorgen sowie den Zugang zu 
finanziellen Mitteln zu erleichtern und 
dadurch mehr Arbeitsplätze in ländlichen 
Gebieten zu schaffen und zum 
Generationenwechsel beizutragen;

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Diese Verordnung sollte den 
europäischen Verhaltenskodex für 
Partnerschaften und das Prinzip der 
Multi-Level-Governance fördern, um die 
Begünstigten auf die zukünftige 
Umsetzung der europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds vorzubereiten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Die Aktivitäten im Rahmen der 
Fazilität sollten zur Verringerung der 
Einkommensunterschiede in den 
Regionen beitragen, um die soziale 
Eingliederung zu fördern und ein 
nachhaltiges, langfristiges Wachstum 
sicherzustellen;

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(14) Diese Verordnung sollte die Grüne 
Agenda für den Westbalkan7 fördern, 
indem sie den Umweltschutz stärkt, zur 
Abschwächung des Klimawandels beiträgt, 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Klimawandel erhöht und den Übergang zu 
einer CO2-armen Wirtschaft beschleunigt.

(14) Diese Verordnung sollte die Grüne 
Agenda für den Westbalkan7 fördern, 
indem sie den Umweltschutz stärkt, zur 
Abschwächung des Klimawandels beiträgt, 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Klimawandel erhöht und den Übergang zu 
einer CO2-armen Wirtschaft beschleunigt 
und bis spätestens 2050 Klimaneutralität 
erreicht.

_________________ _________________
7 SWD(2020) 223 final vom 6.10.2020. 7 SWD(2020) 223 final vom 6.10.2020.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und den Begünstigten zu mehr Transparenz 
und Rechenschaftspflicht bei der 
Bereitstellung der Hilfe beitragen, unter 
anderem indem geeignete interne 
Kontrollsysteme und 
Betrugsbekämpfungsstrategien eingesetzt 
werden. Die Unterstützung im Rahmen der 
Fazilität sollte der Vorbedingung 
unterliegen, dass die einzelnen 
Begünstigten sich zu funktionierenden 
demokratischen Mechanismen und 
Institutionen, insbesondere einem 
parlamentarischen Mehrparteiensystem, 
und zur Rechtsstaatlichkeit bekennen und 
sich daran halten, und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
garantieren. Eine weitere Vorbedingung 
sollte darin bestehen, dass sich Serbien und 
das Kosovo konstruktiv um die 
Normalisierung ihrer Beziehungen 
bemühen, indem sie all ihren jeweiligen 
Verpflichtungen, die sich aus dem 
Abkommen über den Weg zur 
Normalisierung der Beziehungen und dem 
dazugehörigen Anhang zur Durchführung 

(16) Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und den Begünstigten zu mehr Transparenz 
und Rechenschaftspflicht bei der 
Bereitstellung der Hilfe beitragen, unter 
anderem indem geeignete interne 
Kontrollsysteme und 
Betrugsbekämpfungsstrategien mit einem 
höheren Maß an Transparenz und 
kontinuierlicher Bewertung durch die 
Kommission eingesetzt werden. Die 
Unterstützung im Rahmen der Fazilität 
sollte der Vorbedingung unterliegen, dass 
die einzelnen Begünstigten sich zu 
funktionierenden demokratischen 
Mechanismen und Institutionen, 
insbesondere einem parlamentarischen 
Mehrparteiensystem, und zur 
Rechtsstaatlichkeit bekennen und sich 
daran halten, und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die nationalen, religiösen, 
kulturellen und sexuellen Minderheiten 
angehören, garantieren. Eine weitere 
Vorbedingung sollte darin bestehen, dass 
sich Serbien und das Kosovo konstruktiv 
um die Normalisierung ihrer Beziehungen 
bemühen, indem sie all ihren jeweiligen 
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sowie aus allen bisherigen im Rahmen des 
Dialogs getroffenen Vereinbarungen 
ergeben, in vollem Umfang nachkommen 
und Verhandlungen über das umfassende 
Abkommen zur Normalisierung der 
Beziehungen aufnehmen.

Verpflichtungen, die sich aus dem 
Abkommen über den Weg zur 
Normalisierung der Beziehungen und dem 
dazugehörigen Anhang zur Durchführung 
sowie aus allen bisherigen im Rahmen des 
Dialogs getroffenen Vereinbarungen 
ergeben, in vollem Umfang nachkommen 
und Verhandlungen über das umfassende 
Abkommen zur Normalisierung der 
Beziehungen aufnehmen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es sollten Beschränkungen der 
Förderfähigkeit bei Gewährungsverfahren 
im Rahmen der Fazilität aufgrund der 
besonderen Art der Tätigkeit oder aufgrund 
einer Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
der öffentlichen Ordnung durch die 
Tätigkeit zulässig sein.

(21) Es sollten Beschränkungen der 
Förderfähigkeit bei Gewährungsverfahren 
im Rahmen der Fazilität aufgrund der 
besonderen Art der Tätigkeit oder aufgrund 
einer Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
der öffentlichen Ordnung durch die 
Tätigkeit im Rahmen eines 
ordnungsgemäßen Verfahrens mit 
angemessenen Rechtsmitteln zulässig 
sein, um eine willkürliche Anwendung 
dieser Bestimmungen aufgrund 
politischer Befangenheit zu vermeiden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die Reformagenden sollten auch 
eine Erläuterung des Systems des 
jeweiligen Begünstigten zur wirksamen 
Verhinderung, Aufdeckung und Behebung 
von Unregelmäßigkeiten, Korruption, 
Betrug und Interessenkonflikten bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel sowie die 
Vorkehrungen zur Vermeidung einer 

(27) Die Reformagenden sollten auch 
eine Erläuterung des Systems des 
jeweiligen Begünstigten zur wirksamen 
Verhinderung, Aufdeckung und Behebung 
von Unregelmäßigkeiten, Korruption, 
Betrug und Interessenkonflikten bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel sowie die 
Vorkehrungen zur Vermeidung einer 
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Doppelfinanzierung aus der Fazilität und 
anderen Programmen der Union sowie 
anderer Geber enthalten.

Doppelfinanzierung aus der Fazilität und 
anderen Programmen der Union sowie 
anderer Geber enthalten.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(47) Die Kommission sollte 
sicherstellen, dass die finanziellen 
Interessen der Union im Rahmen der 
Fazilität wirksam geschützt werden. 
Gleichzeitig kann sich die Kommission 
angesichts der langjährigen Erfahrung mit 
dem finanziellen Beistand, der den 
Begünstigten im Westbalkan auch im 
Rahmen der indirekten Mittelverwaltung 
gewährt wird, und unter Berücksichtigung 
ihrer schrittweisen Angleichung an die 
Standards und Verfahren der Union für die 
interne Kontrolle weitgehend auf die 
Funktionsweise der nationalen Systeme für 
interne Kontrolle und für 
Betrugsbekämpfung stützen. Insbesondere 
sollten die Kommission und das OLAF 
unverzüglich über alle mutmaßlichen Fälle 
von Unregelmäßigkeiten, Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikten 
unterrichtet werden, die sich auf die 
Ausführung der Mittel im Rahmen der 
Fazilität auswirken.

(47) Die Kommission sollte 
sicherstellen, dass die finanziellen 
Interessen der Union im Rahmen der 
Fazilität wirksam geschützt werden. 
Gleichzeitig kann sich die Kommission 
angesichts der langjährigen Erfahrung mit 
dem finanziellen Beistand, der den 
Begünstigten im Westbalkan auch im 
Rahmen der indirekten Mittelverwaltung 
gewährt wird, und unter Berücksichtigung 
ihrer schrittweisen Angleichung an die 
Standards und Verfahren der Union für die 
interne Kontrolle weitgehend auf die 
Funktionsweise der nationalen Systeme für 
interne Kontrolle und für 
Betrugsbekämpfung stützen. Insbesondere 
sollten die Kommission und das OLAF 
unverzüglich über alle mutmaßlichen Fälle 
von Unregelmäßigkeiten, Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikten 
unterrichtet werden, die sich auf die 
Ausführung der Mittel im Rahmen der 
Fazilität auswirken. Die Kommission und 
das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung sollten die genannten 
Systeme für Betrugsbekämpfung bewerten 
und im Fall von Mängeln den 
Begünstigten im Einklang mit dem EU-
Besitzstand Empfehlungen für 
Verbesserungen oder Korrekturen 
aussprechen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a



AD\1296811DE.docx 17/39 PE759.038v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die regionale Wirtschaftsintegration 
und die schrittweise Integration in den 
Binnenmarkt der Union zu beschleunigen,

a) die soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Resilienz zu fördern sowie die 
regionale Wirtschaftsintegration und die 
schrittweise Integration in den 
Binnenmarkt der Union zu beschleunigen,

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die sozioökonomische Konvergenz 
der Volkswirtschaften der Begünstigen mit 
der Union zu beschleunigen,

b) die sozioökonomische Konvergenz 
der Volkswirtschaften der Begünstigen mit 
der Union zu beschleunigen und ihren 
territorialen Zusammenhalt zu fördern,

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) im Hinblick auf eine Mitgliedschaft 
in der Union die Angleichung an die 
Werte, Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Standards, 
Strategien und Verfahren der Union zu 
beschleunigen.

c) im Hinblick auf eine Mitgliedschaft 
in der Union die Angleichung an die 
Werte, Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Standards, 
Strategien und Verfahren der Union zu 
beschleunigen und den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
sowie die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu fördern.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die regionale Wirtschaftsintegration b) die regionale Wirtschaftsintegration 
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zu fördern, insbesondere durch Fortschritte 
bei der Errichtung des Gemeinsamen 
Regionalen Marktes,

und den territorialen Zusammenhalt zu 
fördern, indem die Verbindung zwischen 
ihnen erleichtert wird, insbesondere durch 
Fortschritte bei der Errichtung des 
Gemeinsamen Regionalen Marktes,

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit innerhalb der 
begünstigten Regionen, einschließlich der 
Regionen an den Außengrenzen der EU, 
zu fördern, gemeinsame 
Herausforderungen anzugehen, 
Partnerschaften zu fördern und die 
wirtschaftliche Entwicklung, den sozialen 
Zusammenhalt und die ökologische 
Nachhaltigkeit zu stärken,

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die regionale Wirtschaftsintegration 
und die verstärkte Integration in den EU-
Binnenmarkt durch eine verbesserte 
Konnektivität in der Region im Einklang 
mit den transeuropäischen Netzen zu 
unterstützen,

d) die regionale Wirtschaftsintegration 
und die verstärkte Integration in den EU-
Binnenmarkt durch eine verbesserte 
Konnektivität in der Region im Einklang 
mit den transeuropäischen Netzen und die 
Förderung der Infrastrukturentwicklung 
und der Beteiligung der Mitgliedstaaten 
und Regionen zu unterstützen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) den ökologischen Wandel im 
Einklang mit der Grünen Agenda für den 
Westbalkan aus dem Jahr 2020 und unter 
Einbeziehung aller Wirtschaftszweige, 
insbesondere der Energiewirtschaft zu 
beschleunigen, einschließlich des 
Übergangs zu einer CO2-armen, 
klimaneutralen und klimaresilienten 
Kreislaufwirtschaft,

e) den ökologischen Wandel im 
Einklang mit dem Pariser Abkommen und 
der Grünen Agenda für den Westbalkan 
aus dem Jahr 2020 und unter Einbeziehung 
aller Wirtschaftszweige, insbesondere der 
Energiewirtschaft zu beschleunigen, 
einschließlich des fairen und inklusiven 
Übergangs zu einer CO2-armen, 
klimaneutralen und klimaresilienten 
Kreislaufwirtschaft,

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit innerhalb der 
begünstigten Regionen, einschließlich der 
Regionen an den Außengrenzen der EU, 
zu fördern, um die Energieeffizienz und 
den ökologischen Wandel zu erreichen;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Innovationen zu fördern, 
insbesondere für KMU und zur 
Unterstützung des ökologischen und des 
digitalen Wandels,

g) Innovationen zu fördern, 
insbesondere für KKMU und zur 
Unterstützung des fairen und inklusiven 
ökologischen und digitalen Wandels,

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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ga) die demografischen 
Herausforderungen zu bewältigen,

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) hochwertige allgemeine und 
berufliche Bildung, Umschulungen und 
Weiterbildungen sowie 
beschäftigungspolitische Maßnahmen zu 
fördern,

h) die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung im Einklang mit den 
jeweiligen EU-Beitrittsprioritäten zu 
fördern, mit besonderem Augenmerk auf 
Frauen und Jugendliche, u. a. durch 
qualitativ hochwertige allgemeine und 
berufliche Bildung, Forschung, 
Umschulungen und Weiterbildungen, 
beschäftigungspolitische Maßnahmen auf 
der Grundlage der Europäischen 
Kompetenzagenda, Mindeststandards für 
das Arbeitsrecht, Einkommensgleichheit, 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz und Nichtdiskriminierung 
sowie die Förderung des Sozialschutzes 
und des sozialen Dialogs, um eine weitere 
Angleichung an die EU-Standards und -
Rechtsvorschriften zu erreichen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) einen umfassenden strategischen 
Ansatz zu fördern, der Reformen und 
Investitionen kombiniert, um die 
Abwanderung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte zu verringern und die 
Talenterschließungsplattform zu fördern;

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung



AD\1296811DE.docx 21/39 PE759.038v01-00

DE

Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) einen besseren Schutz der 
Arbeitnehmerrechte sicherzustellen und 
die Einkommensunterschiede zwischen 
den Regionen zu verringern;

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die wesentlichen Elemente des 
Erweiterungsprozesses, darunter die 
Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie sowie 
die Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, weiter zu stärken, und 
zwar durch die Förderung einer 
unabhängigen Justiz, die Verbesserung der 
Sicherheit und die Bekämpfung von 
Betrug, Korruption, organisierter 
Kriminalität, Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; die 
Geschlechtergleichstellung sowie die 
Nichtdiskriminierung und Toleranz zu 
fördern, um die Achtung der Rechte von 
Personen, die Minderheiten angehören, 
sicherzustellen und zu stärken,

i) die wesentlichen Elemente des 
Erweiterungsprozesses, darunter die 
Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie, das 
Funktionieren demokratischer 
Institutionen sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
weiter zu stärken, und zwar durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Verbesserung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität, Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu schützen und zu 
stärken und günstige Rahmenbedingungen 
für die Zivilgesellschaft zu schaffen; den 
sozialen Dialog und den Schutz der 
Arbeitnehmerrechte zu fördern; 
Einkommensunterschiede zu verringern; 
Sozialdumping zu verhindern; die 
Geschlechtergleichstellung sowie die 
Nichtdiskriminierung und Toleranz zu 
fördern, um die Achtung der Rechte von 
Personen, die Minderheiten angehören, 
sicherzustellen und zu stärken, die 
Resilienz bei der Bekämpfung von 
ausländischer Informationsmanipulation 
und Einmischung (FIMI), einschließlich 
Desinformation und anderer hybrider 
Bedrohungen, die die Stabilität, die 
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demokratischen Prozesse und die EU-
Perspektive der Region untergraben 
wollen, zu stärken;

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt innerhalb der 
begünstigten Länder langfristig zu 
fördern, auch auf intraregionaler Ebene;

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe i b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ib) nationale Reformen zu fördern, 
die den städtischen Wandel ermöglichen 
und die Umsetzung öffentlicher 
Investitionen erleichtern, indem sie die 
Koordinierung mit der nationalen 
Stadtpolitik verstärken, einschließlich der 
Unterstützung von 
Verwaltungskapazitäten;

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung zu steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen, Vergabe 
öffentlicher Aufträge und 

j) die Kapazität und Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung zu steigern und 
Transparenz, Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen, Vergabe 
öffentlicher Aufträge und 
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Beihilfenkontrolle, zu unterstützen; 
Initiativen und Einrichtungen zu 
unterstützen, die an der Unterstützung und 
Durchsetzung der internationalen 
Gerichtsbarkeit im Westbalkan beteiligt 
sind.

Beihilfenkontrolle, zu 
unterstützen; Dezentralisierung und die 
lokale Entwicklung zu 
unterstützen; Initiativen und Einrichtungen 
zu unterstützen, die an der Unterstützung 
und Durchsetzung der internationalen 
Gerichtsbarkeit im Westbalkan beteiligt 
sind; 

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) die Zusammenarbeit im Bereich 
der Sicherheit und der Bekämpfung des 
organisierten Verbrechens und der 
Kontrolle irregulärer Migrationsströme 
durch Informationsaustausch, Aufbau 
einer geeigneten Infrastruktur, 
Entwicklung wirksamer Verfahren zur 
Identifizierung und Steuerung, Schulung 
des Grenzpersonals und Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und 
Regionen zu fördern.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Fazilität stützt sich bei allen 
Durchführungsmodalitäten auf die 
Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese, insbesondere die 
Eigenverantwortung der Begünstigten für 
die Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Partnerschaften, Transparenz und 
gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Zusammenarbeit beruht auf einer 

(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Fazilität stützt sich bei allen 
Durchführungsmodalitäten auf die 
Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese, insbesondere die 
Eigenverantwortung der Begünstigten für 
die Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Partnerschaften mit lokalen und 
regionalen Behörden, Sozialpartnern, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
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wirksamen und effizienten Zuweisung und 
Verwendung der Mittel.

Freiwilligenverbänden, Transparenz und 
gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Zusammenarbeit beruht auf einer 
wirksamen und effizienten Zuweisung und 
Verwendung der Mittel.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Unterstützung aus der Fazilität 
wird zusätzlich zur Unterstützung im 
Rahmen anderer Programme und 
Instrumente der Union gewährt. 
Tätigkeiten, die für eine Finanzierung im 
Rahmen dieser Verordnung in Betracht 
kommen, können aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union unterstützt 
werden, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten betrifft.

(2) Die Unterstützung aus der Fazilität 
wird zusätzlich zur Unterstützung im 
Rahmen anderer Programme und 
Instrumente der Union gewährt. 
Tätigkeiten, die für eine Finanzierung im 
Rahmen dieser Verordnung in Betracht 
kommen, können aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union unterstützt 
werden, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten betrifft. Es wird betont, 
dass Synergieeffekte mit anderen EU-
Finanzierungsinstrumenten, die 
denselben geografischen und 
thematischen Geltungsbereich haben, 
notwendig sind, um eine 
Doppelfinanzierung zu vermeiden.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
biologische Vielfalt und Umweltschutz, 
Menschenrechte, Demokratie, 
Gleichstellung der Geschlechter und 
gegebenenfalls Katastrophenvorsorge 
durchgängig berücksichtigt werden und 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
biologische Vielfalt und Umweltschutz, 
Menschenrechte, Demokratie, 
Gleichstellung der Geschlechter und 
gegebenenfalls Katastrophenvorsorge 
durchgängig berücksichtigt werden und 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung 
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unterstützt werden, um integrierte 
Maßnahmen zu fördern, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen. Dabei werden „verlorene 
Vermögenswerte“ vermieden und die 
Grundsätze, Schaden zu vermeiden und 
niemanden zurückzulassen, sowie das dem 
europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten.

unterstützt werden, um integrierte 
Maßnahmen zu fördern, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen. Dabei werden „verlorene 
Vermögenswerte“ vermieden und die 
Grundsätze, Schaden zu vermeiden und 
niemanden zurückzulassen, der 
europäische Verhaltenskodex für 
Partnerschaften und der Grundsatz für 
Multi-Level-Governance sowie das dem 
europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
biologische Vielfalt und Umweltschutz, 
Menschenrechte, Demokratie, 
Gleichstellung der Geschlechter und 
gegebenenfalls Katastrophenvorsorge 
durchgängig berücksichtigt werden und 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung 
unterstützt werden, um integrierte 
Maßnahmen zu fördern, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen. Dabei werden „verlorene 
Vermögenswerte“ vermieden und die 
Grundsätze, Schaden zu vermeiden und 
niemanden zurückzulassen, sowie das dem 
europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten.

(4) DieTätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten im Einklang mit dem EU-
Besitzstand im Umweltbereich stehen und 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel, biologische Vielfalt und 
Umweltschutz, Menschenrechte, 
Arbeitnehmerrechte, Demokratie, 
Transparenz und Beteiligung der 
Zivilgesellschaft, Gleichstellung der 
Geschlechter und gegebenenfalls 
Katastrophenvorsorge durchgängig 
berücksichtigen und Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung unterstützten, um integrierte 
Maßnahmen zu fördern, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen. Dabei werden „verlorene 
Vermögenswerte“ vermieden und die 
Grundsätze, Schaden zu vermeiden und 
niemanden zurückzulassen, sowie das dem 
europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten.
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Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Maßnahmen im Rahmen der 
Reformagenden basieren auf dem 
Grundsatz „Dem Zusammenhalt nicht 
schaden“ sowie den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Multi-Level-
Governance und bauen auf der 
Einbeziehung der Regionen und Städte 
auf. Territoriale und ortsbezogene 
Ansätze der Aktivitäten im Rahmen dieser 
Fazilität sollen es ermöglichen, in 
relevante Wirtschaftsbereiche 
einzugreifen und insbesondere die 
Verbindungen zwischen ländlichen und 
städtischen Gebieten zu fördern.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Um die Effizienz des 
Finanzierungsinstruments 
sicherzustellen, können die 
Mitgliedstaaten regelmäßige und 
gemeinsame Konsultationen mit den 
Begünstigten durchführen, um 
Unterstützung bei der 
Programmformulierung anzubieten.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Die qualitativen Maßnahmen der 
Reformagenden sollen auf dem 
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Quadruple-Helix-Innovationsmodell 
basieren, um eine bessere Wirkung der 
Reformen und Investitionen in den 
Gesellschaften der Begünstigten 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Begünstigten sollten ihr 
Engagement für die europäischen 
Grundwerte und -prinzipien, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie 
demonstrieren, u. a. durch ihre 
vollständige Angleichung an die 
Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU und restriktive 
Maßnahmen gegen Drittländer;

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Mittel können für technische 
und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität verwendet 
werden, etwa für vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die für die 
Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Studien, 
Sachverständigentreffen, Schulungen, 
Konsultationen mit den Behörden der 
Begünstigten, Konferenzen, die 
Konsultation von Interessenträgern, 
Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, 
einschließlich inklusiver Maßnahmen der 

(6) Die in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Mittel können für technische 
und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität verwendet 
werden, etwa für vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die für die 
Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Studien, 
Sachverständigentreffen, Schulungen, 
Konsultationen mit den Behörden der 
Begünstigten, Konferenzen, die 
Konsultation von lokalen und regionalen 
Behörden, der Zivilgesellschaft und von 
Interessenträgern, Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, 
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Öffentlichkeitsarbeit und der 
institutionellen Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Union, soweit 
sie in Bezug zu den Zielen dieser 
Verordnung stehen, Ausgaben für IT-Netze 
mit Schwerpunkt auf 
Informationsverarbeitung und -austausch 
sowie alle sonstigen Ausgaben in den 
zentralen Dienststellen und den 
Unionsdelegationen für die administrative 
Hilfe und Koordinierungshilfe, die für die 
Fazilität benötigt wird. Außerdem können 
die Ausgaben auch die Kosten anderer 
unterstützender Tätigkeiten wie 
Qualitätskontrolle und Überwachung von 
Projekten oder Programmen vor Ort sowie 
die Kosten für Peer-Beratung und 
Sachverständige für die Bewertung und 
Durchführung von Reformen und 
Investitionen abdecken.

einschließlich inklusiver Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit und der 
institutionellen Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Union, soweit 
sie in Bezug zu den Zielen dieser 
Verordnung stehen, Ausgaben für IT-Netze 
mit Schwerpunkt auf 
Informationsverarbeitung und -austausch 
sowie alle sonstigen Ausgaben in den 
zentralen Dienststellen und den 
Unionsdelegationen für die administrative 
Hilfe und Koordinierungshilfe, die für die 
Fazilität benötigt wird. Außerdem können 
die Ausgaben auch die Kosten anderer 
unterstützender Tätigkeiten wie 
Qualitätskontrolle und Überwachung von 
Projekten oder Programmen vor Ort sowie 
die Kosten für Peer-Beratung und 
Sachverständige für die Bewertung und 
Durchführung von Reformen und 
Investitionen abdecken.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Alle im Rahmen dieser Fazilität 
finanzierten und beschafften Lieferungen 
und Materialien müssen ihren Ursprung in 
einem der in Absatz 1 Buchstaben a und b 
genannten Länder haben, es sei denn, die 
Lieferungen und Materialien können nicht 
zu angemessenen Bedingungen in einem 
dieser Länder beschafft werden. Darüber 
hinaus gelten die in Absatz 6 vorgesehenen 
Beschränkungen.

(3) Alle im Rahmen dieser Fazilität 
finanzierten und beschafften Lieferungen 
und Materialien müssen ihren Ursprung in 
einem der in Absatz 1 Buchstaben a und b 
genannten Länder haben, es sei denn, die 
Lieferungen und Materialien können nicht 
zu angemessenen Bedingungen in einem 
dieser Länder beschafft werden. In diesem 
Fall sollte die Beschaffung im Einklang 
mit den EU-Vorschriften zur 
Sorgfaltspflicht in Lieferketten stehen. 
Darüber hinaus gelten die in Absatz 6 
vorgesehenen Beschränkungen.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Bieter und Bewerber aus nicht 
förderfähigen Ländern können in 
dringlichen Fällen oder bei 
Nichtverfügbarkeit von Dienstleistungen 
auf den Märkten der betreffenden Länder 
oder Gebiete oder in anderen hinreichend 
begründeten Fällen als förderfähig 
zugelassen werden, wenn die Anwendung 
der Förderfähigkeitsbestimmungen die 
Verwirklichung einer Maßnahme 
unmöglich machen oder übermäßig 
erschweren würde.

(7) Bieter und Bewerber aus nicht 
förderfähigen Ländern können nur in 
begründeten dringlichen Fällen oder bei 
Nichtverfügbarkeit von Dienstleistungen 
auf den Märkten der betreffenden Länder 
oder Gebiete oder in anderen hinreichend 
begründeten Fällen als förderfähig 
zugelassen werden, wenn die Anwendung 
der Förderfähigkeitsbestimmungen die 
Verwirklichung einer Maßnahme 
unmöglich machen oder übermäßig 
erschweren würde, wobei vollständige 
Transparenz sicherzustellen ist und eine 
legitime Begründung vorliegen muss.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) das Bekenntnis des Begünstigten 
zum grundlegenden EU-Prinzip der 
Subsidiarität bei der Verteilung der Mittel 
in seinem Zuständigkeitsbereich, um 
regionale oder politische Bevorzugung zu 
verhindern.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Ausarbeitung der 
Reformagenden und die Umsetzung der 
Maßnahmen erfolgen in enger 
Zusammenarbeit mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, den 
Universitäten, den Sozialpartnern sowie 
den lokalen und regionalen Behörden 
und fördern deren institutionelle 
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Kapazitäten, um die Eigenverantwortung 
für die Reformen und die Auswirkungen 
der Investitionen sicherzustellen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn keine Fortschritte erzielt wurden 
oder die Voraussetzungen nach Artikel 5 
nicht mehr erfüllt sind, sollten die 
Zahlungen gekürzt oder erneut überprüft 
werden.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Makrofinanzielle Stabilität, solide 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen, 
Transparenz und Überwachung des 
Haushalts sind allgemeine 
Auszahlungsbedingungen, die vor der 
Freigabe von Mitteln stets erfüllt sein 
müssen.

(3) Makrofinanzielle Stabilität, solide 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen, 
Transparenz, gegenseitiges Vertrauen 
zwischen den verschiedenen 
Regierungsebenen und Überwachung des 
Haushalts sind allgemeine 
Auszahlungsbedingungen, die vor der 
Freigabe von Mitteln stets erfüllt sein 
müssen, sowie die Fähigkeit der 
nationalen oder subnationalen Behörden, 
Finanzierungsprogramme unabhängig 
von ihrem Entwicklungsstand zu 
verwalten.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Maßnahmen, die den in Artikel 3 a) Maßnahmen, die den in Artikel 3 
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genannten Zielen in kohärenter, 
umfassender und hinreichend 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen, 
Investitionen und gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Erfüllung der Vorbedingungen,

genannten Zielen in kohärenter, 
umfassender und hinreichend 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen, 
Investitionen und Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Erfüllung der 
Vorbedingungen,

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen zu den Klima- und 
Umweltzielen beitragen sollen,

c) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen zu den allgemeinen und 
spezifischen Zielen beitragen sollen, 
insbesondere eine Erläuterung, inwieweit 
die Maßnahmen den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Entwicklungs- 
und Kohäsionszielen der Begünstigten, 
den Klima- und Umweltzielen, der 
Dezentralisierung und der Annäherung 
an die Standards der Union entsprechen,

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Vorkehrungen für die wirksame 
Überwachung, Berichterstattung und 
Evaluierung der Reformagenda durch den 
Begünstigten, einschließlich der in 
Absatz 2 genannten einschlägigen 
Indikatoren,

e) die Vorkehrungen für eine aktive 
Partnerschaft zwischen den relevanten 
Regierungsebenen, der Wirtschaft, den 
Universitäten und der Zivilgesellschaft, 
die wirksame Überwachung, 
Berichterstattung und Evaluierung der 
Reformagenda durch den Begünstigten, 
einschließlich der in Absatz 2 genannten 
einschlägigen Indikatoren,

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) eine Erläuterung des Systems des 
Begünstigten für die Konsultation und 
Beteiligung der regionalen und lokalen 
Behörden und der Zivilgesellschaft in 
Bezug auf den Reformbedarf, die 
praktische Umsetzung und die 
Wirksamkeit der Reformen, einschließlich 
einer Erläuterung der Methodik und der 
Verfahren für die Auswahl und 
Durchführung von Projekten sowie der 
Mechanismen zur Einbeziehung der 
subnationalen Behörden, insbesondere 
der Gemeinden, in die 
Entscheidungsfindung über die Nutzung 
der Unterstützung im Reformprozess auf 
lokaler Ebene; die Methodik zur 
Verfolgung der damit verbundenen 
Ausgaben; und eine Erläuterung, wie mit 
der Agenda sichergestellt wird, dass die 
von diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte einen 
angemessenen Teil der Unterstützung 
ausmachen;

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Bestimmungen zur Erleichterung 
von Transparenz und 
Rechenschaftspflicht durch einen 
einfachen öffentlichen Zugang zu 
Informationen über die Verteilung der 
Mittel der Fazilität.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob davon ausgegangen werden 
kann, dass die Reformagenda die 
Fortschritte bei der Überwindung der 
sozioökonomischen Kluft zwischen dem 
Begünstigten und der Union beschleunigt 
und dadurch deren wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Entwicklung fördert und 
die Annäherung an die Standards der 
Union unterstützt,

b) ob davon ausgegangen werden 
kann, dass die Reformagenda die 
Fortschritte bei der Überwindung der 
sozioökonomischen Kluft zwischen dem 
Begünstigten und der Union beschleunigt 
und dadurch deren wirtschaftliche, soziale, 
ökologische und territoriale Entwicklung 
sowie den Zusammenhalt fördert und die 
Annäherung an die Standards der Union 
unterstützt, einschließlich der Achtung der 
Arbeitnehmerrechte, wie Arbeitsrecht, 
Gleichstellung, Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz und 
Nichtdiskriminierung, sowie die 
Förderung des Sozialschutzes und des 
sozialen Dialogs, ob die Methodik und die 
Verfahren für die Auswahl und 
Durchführung von Projekten sowie die 
Mechanismen zur Einbeziehung 
subnationaler Behörden, insbesondere 
der Regionen und Gemeinden, an der 
Entscheidungsfindung über die 
Verwendung der Fördermittel auf lokaler 
Ebene angemessen sind; ob die Methodik 
zur Verfolgung der damit 
zusammenhängenden Ausgaben für die 
von diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte angemessen ist 
und ob diese Projekte einen 
angemessenen Anteil der Unterstützung 
ausmachen;

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob davon ausgegangen werden 
kann, dass die Reformagenda die 
Fortschritte bei der Überwindung der 
sozioökonomischen Kluft zwischen dem 
Begünstigten und der Union beschleunigt 

b) ob davon ausgegangen werden 
kann, dass die Reformagenda die 
Fortschritte bei der Überwindung der 
sozioökonomischen Kluft zwischen dem 
Begünstigten und der Union beschleunigt 



PE759.038v01-00 34/39 AD\1296811DE.docx

DE

und dadurch deren wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Entwicklung fördert und 
die Annäherung an die Standards der 
Union unterstützt,

und dadurch deren wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Entwicklung fördert und 
die Annäherung an die Standards der 
Union unterstützt, einschließlich der 
Achtung der Arbeitnehmerrechte, wie 
Arbeitsrecht, Gleichstellung, Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz und 
Nichtdiskriminierung, sowie der 
Förderung des sozialen Schutzes und des 
sozialen Dialogs,

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) ob davon ausgegangen werden 
kann, dass die Reformagenda den 
Übergang der Begünstigten zu einer 
nachhaltigen, klimaneutralen, 
klimaresilienten und inklusiven Wirtschaft 
beschleunigen wird, indem die regionale 
Konnektivität verbessert wird, Fortschritte 
beim ökologischen und beim digitalen 
Wandel, einschließlich bei der 
biologischen Vielfalt, erzielt und 
Innovation, Bildung und Kompetenzen 
sowie der Arbeitsmarkt insgesamt 
gefördert werden,

c) ob davon ausgegangen werden 
kann, dass die Reformagenda den 
Übergang der Begünstigten zu einer 
nachhaltigen, klimaneutralen, 
klimaresilienten und inklusiven Wirtschaft 
beschleunigen und die regionale 
Konnektivität verbessert wird, Fortschritte 
beim fairen ökologischen und beim 
digitalen Wandel, einschließlich bei der 
biologischen Vielfalt, erzielt und 
Innovation, Bildung und Kompetenzen 
sowie der Arbeitsmarkt insgesamt 
gefördert werden,

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei der Bewertung der von den 
Begünstigten vorgelegten Reformagenden 
kann die Kommission von 
Sachverständigen unterstützt werden.

(4) Bei der Bewertung der von den 
Begünstigten vorgelegten Reformagenden 
kann die Kommission von 
Sachverständigen unterstützt werden, die 
die Anwendung bestimmter 
Konditionalitäten im Einzelfall bewerten 
können, sodass die lokalen, regionalen 
und nationalen Behörden Argumente und 
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Pläne vorlegen können, die auf die 
besonderen Bedingungen ihres Landes 
zugeschnitten sind.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) die Bewertung der in Artikel 5 
genannten Vorbedingungen durch die 
Kommission,

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission bewertet 
unverzüglich, ob der Begünstigte die 
Auszahlungsbedingungen, die in dem in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschluss der Kommission 
festgelegt sind, zufriedenstellend erfüllt 
hat. Die zufriedenstellende Erfüllung dieser 
Auszahlungsbedingungen setzt voraus, 
dass Maßnahmen im Zusammenhang mit 
denselben Reformen, für die dem 
Begünstigten in vorangegangenen 
Beschlüssen die zufriedenstellende 
Erfüllung der Bedingungen bestätigt 
wurde, vom Begünstigten nicht rückgängig 
gemacht wurden. Die Kommission kann 
sich von Sachverständigen unterstützen 
lassen.

(2) Die Kommission bewertet 
unverzüglich, ob der Begünstigte die 
Auszahlungsbedingungen, die in dem in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschluss der Kommission 
festgelegt sind, zufriedenstellend erfüllt 
und nicht gegen die in Artikel 5 Absatz 2a 
(neu) genannten Grundsätze verstoßen 
hat. Die zufriedenstellende Erfüllung dieser 
Auszahlungsbedingungen setzt voraus, 
dass Maßnahmen im Zusammenhang mit 
denselben Reformen, für die dem 
Begünstigten in vorangegangenen 
Beschlüssen die zufriedenstellende 
Erfüllung der Bedingungen bestätigt 
wurde, vom Begünstigten nicht rückgängig 
gemacht wurden. Die Kommission kann 
sich von Sachverständigen unterstützen 
lassen.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Bezug auf die aus der Fazilität als 
finanzieller Beistand ausgezahlten Mittel, 
die direkt den nationalen Haushalten der 
Begünstigten zugeführt werden, stützt sich 
die Kommission auf bestehende und 
verbesserte interne Kontrollsysteme der 
Begünstigten, einschließlich der nationalen 
Prüfbehörden und gegebenenfalls der von 
den einzelnen Begünstigten im Rahmen 
des Instruments für Heranführungshilfe 
eingerichteten Koordinierungsstellen für 
Betrugsbekämpfung.

In Bezug auf die aus der Fazilität als 
finanzieller Beistand ausgezahlten Mittel, 
die direkt den nationalen Haushalten der 
Begünstigten zugeführt werden, stützt sich 
die Kommission auf bestehende und 
verbesserte interne Kontrollsysteme der 
Begünstigten, einschließlich der nationalen 
Prüfbehörden und gegebenenfalls der von 
den einzelnen Begünstigten im Rahmen 
des Instruments für Heranführungshilfe 
eingerichteten Koordinierungsstellen für 
Betrugsbekämpfung sowie auf die lokale 
zivile Kontrolle, die durch 
Transparenzmaßnahmen im Einklang mit 
den EU-Standards erleichtert wird.
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ANLAGE: EINRICHTUNGEN ODER PERSONEN,
VON DENEN DER VERFASSER DER STELLUNGNAHME BEITRÄGE ERHALTEN 

HAT

Gemäß Anlage I Artikel 8 der Geschäftsordnung erklärt der Verfasser der Stellungnahme, dass er bei 
der Vorbereitung der Stellungnahme Beiträge von folgenden Einrichtungen oder Personen erhalten 
hat:

Einrichtung und/oder Person
Ständige Vertretung Griechenlands bei der EU

Die vorstehende Liste wird unter der ausschließlichen Verantwortung des Verfassers der 
Stellungnahme erstellt. 
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